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Vereinbarung über die Ausführung 
von Sammel-Überweisungen

Sparkasse Südpfalz
Marie-Curie-Straße 5
76829 Landau
USt-IdNr. DE 148 929 480

Personennummer des Kunden

EBICS-Kunden-IDFinTS

Zwischen

– nachfolgend der Kunde (Kontoinhaber) genannt – und der

Sparkasse Südpfalz

– nachfolgend die Sparkasse genannt –

wird für die elektronischen Zahlungsauslösekanäle (z. B. Electronic Banking, FinTS, EBICS, Online-Banking) zusätzlich, soweit der Kunde 
Aufträge als Einzelauftrag autorisieren kann, die Einreichung von Sammelaufträgen (Überweisungen einschließlich Echtzeitüberweisun-
gen) des Kunden zu folgenden Bedingungen vereinbart:

1. Freischaltung elektronischer Statusreport für Echtzeitüberweisungen 

Die für Sammelaufträge zu belastenden Konten werden nur für Sammelaufträge, die Echtzeitüberweisungen enthalten, für den elektroni-
schen Statusreport für taggleiche Sammler freigeschaltet. 
Der Kunde kann nach Abschluss der Verarbeitung des Sammelauftrages einen elektronischen Statusreport abrufen, der den aktuellen 
Verarbeitungsstatus mitteilt. Dieser Statusreport wird so lange aktualisiert, bis alle in dem Sammelauftrag enthaltenen Echtzeitüberwei-
sungen einen endgültigen Status haben.

2. Darstellung von Sammel-Überweisungen im Kontoauszug

Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen Echtzeitüberweisungen werden unabhängig vom Tag ihrer Ausführung in einer Summe dem 
Girokonto des Kunden belastet.

3. Entgelte

Entgelt* für die Ausführung einer per Sammelauftrag eingereichten Überweisung:

Die Sparkasse berechnet die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ unter „Zahlungsdienste über Elektronik Banking/FinTS“ ausgewie-
senen Entgelte*. Überweisungen innerhalb EWR-Staaten** nicht in Euro, Überweisungen außerhalb EWR-Staaten** und nicht in 
SEPA-Drittstatten*** werden zu den Entgelten für den Auslandszahlungsverkehr gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.

4. Kündigungsrechte

Diese Vereinbarung zur Ausführung von Sammel-Überweisungen kann sowohl vom Kunden als auch von der Sparkasse jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat ordentlich gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt für die Sparkasse zwei Monate, wenn 
der Kunde ein Verbraucher ist.

Die Rechte der Vertragsparteien zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dieser Vereinbarung aus wichtigem Grund richten sich nach 
den dafür geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften und Rechtsprechungsgrundsätzen.

5. Geschäftsbedingungen der Sparkasse

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bedingungen für den Überweisungsverkehr sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis sind 
Bestandteil des Vertrags.

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en) des Kunden (Kontoinhaber)

Ort, Datum

Unterschrift(en) Sparkasse

* Für Überweisungen wird nur dann ein Entgelt durch die Sparkasse erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und die Sparkasse den Zahlungsauftrag 
fehlerfrei durchgeführt hat.

** EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte,  
Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,  
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

*** Derzeit: Albanien, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Montenegro, Republik Moldau, Republik Nord-Mazedonien, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Mique-
lon, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

(wird Sparkassen-intern ergänzt)

(für Geschäftsgirokonten)


